
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Benno Zierer FREIE WÄHLER
vom 23.11.2017

Grundwassersituation in Erasbach

Im Zuge einer Petition von Bürgern aus Erasbach (Landkreis 
Neumarkt) zur geplanten Produktionserhöhung des dortigen 
Pflastersteinwerks sind Fragen nach der Wasserentnahme 
durch das Werk und der wasserrechtlichen Genehmigung 
aufgetreten.

Dazu frage ich die Staatsregierung:

1.  Wie viele Grundwassermessstellen existieren im Be-
reich des Ortes Erasbach?

2.  Wie haben sich dort die Grundwasserstände in den 
vergangenen zehn Jahren entwickelt?

3.  Ist die Wasserentnahme durch die Firma Egner Pflas-
tersteine geregelt, z. B. durch eine wasserrechtliche 
Erlaubnis?

Antwort
des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucher-
schutz
vom 27.12.2017

Zu 1.:
Im Bereich des Ortes Erasbach bestehen keine staatlichen 
Grundwassermessstellen.

Zu 2.:
Hierzu liegen keine Daten vor, da keine Messstellen beste-
hen.

Zu 3.:
Die Fa. Egner + Sohn GmbH hat im Juni 2017 einen Wasser-
rechtsantrag (Entnahme von bis zu 0,35 l/s; bis zu 20 m³/d; 
bis zu 4.000 m³/a) gestellt. Bei der vorgesehenen geringen 
Entnahme sind keine Beeinträchtigungen der an das Fir-
mengelände angrenzenden Wohnbebauung zu erwarten. 
Das Gutachten des Wasserwirtschaftsamts Regensburg 
vom 24.08.2017 liegt bereits dem Landratsamt Neumarkt 
i. d. OPf vor. Die wasserrechtliche Erlaubnis wurde noch 
nicht erteilt.
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